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Bilanz zum 31. Dezember 2023

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., München

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und  

 ähnliche Rechte und Werte

2. Geleistete Anzahlungen

 

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten  

 einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

2. Technische Anlagen und Maschinen

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

 

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2. Beteiligungen

3. Wertpapiere des Anlagevermögens

4. Sonstige Ausleihungen

 

 

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

2. Unfertige Leistungen

 – erhaltene Anzahlungen

 

3. Geleistete Anzahlungen

 

II. Forderungen und sonstige  

 Vermögensgegenstände 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2. Ausgleichsansprüche und Forderungen  

 an Bund und Länder 

 a) aus der institutionellen Förderung

 b) aus Projektabrechnungen  

  einschließlich Aufträgen

 c) wegen Pensions- und  

  Urlaubsrückstellungen

 

3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

4. Sonstige Vermögensgegenstände

 

 

III. Sonstige Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben  

 und Guthaben bei Kreditinstituten

 

C. Rechnungsabgrenzungsposten

 2023 in €

 

 

 

34.407.776,83

3.438.261,26

 

 

 

1.597.243.700,26

603.033.050,60

123.188.551,17

595.415.346,92

 

 

92.782,82

31.455.699,62

8.238.664,30

890.000,00

 

 

 

 

41.502,79

 

53.277.410,73

131.202,06

 

  

 

326.725.490,88

 

 

 

 

 

 

838.332.548,23

402.527,82

105.385.304,68

 

 

 

 

2023 in €

 

 

 

 

 

37.846.038,09

 

 

 

 

 

 

2.918.880.648,95

 

 

 

 

 

40.677.146,74

 

 

 

 

 

 

 

53.450.115,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.270.845.871,61

 

459.184.505,91

 

18.231.862,53

2023 in €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.997.403.833,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.801.712.355,63

56.367.938,45

4.855.484.127,86

Vorjahr in T€

 

 

 

38.394

1.102

39.496

 

 

1.596.631

597.863

75.441

453.751

2.723.686

 

93

9.136

8.239

1.245

18.713

2.781.895

 

 

102

523.039

–404.279

118.760

266

119.128

 

 

271.741

 

 

27.835

 

335.161

 

106.515

469.511

7.627

130.984

879.863

512.137

 

293.416

1.804.544

30.470

4.616.909

Treuhandvermögen 83.371.518,07 65.669

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529.330.556,60

–476.053.145,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

374.260.757,04

 

354.808.691,19

 

109.263.100,00

Finanzen  I  Bilanz zum 31. Dezember 2023
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Finanzen  I  Bilanz zum 31. Dezember 2023

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., München

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Vereinskapital

 Vortrag

 Jahresergebnis

 

II. Rücklagen für satzungsgemäße Zwecke

 Vortrag

 Entnahme

 Einstellung

 

 

 

B. Sonderposten

1. Rücklage aus Lizenzerträgen für  

 satzungsgemäße Zwecke

2. Zuwendungen zum Anlagevermögen 

3. Zur Finanzierung des Umlaufvermögens verwendete  

 Zuwendungen

4. Sonderposten Zahlungen aus Patentverkäufen

5. Zur Finanzierung von Restrukturierungen

 

 

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche  

	 Verpflichtungen

2. Sonstige Rückstellungen 

 

 

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2. Noch zu verwendende Zuschüsse von Bund und  

 Ländern 

 a) aus der institutionellen Förderung

 b) aus Projektabrechnungen

 

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen  

 Unternehmen

4. Sonstige Verbindlichkeiten

 

 

E. Rechnungsabgrenzungsposten

 2023 in €

 

 

15.525.289,24

113.457,54

 

 

15.725,00

5.000,00

 500,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392.113.362,54

169.370.509,32

2023 in €

 

 

 

 

15.638.746,78

 

 

 

 

11.225,00

 

 

 

 

372.237.826,83

2.986.183.710,74

 

320.427.662,86

103.227.488,63

16.845.800,00

 

 

 

 

9.133.100,00

267.852.296,93

 

 

 

134.788.727,24

 

 

 

 

561.483.871,86

  

1.070.579,63

   58.605.929,45

2023 in €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.649.971,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.798.922.489,06

 

 

 

 

 

276.985.396,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

755.949.108,18

 

7.977.161,91

4.855.484.127,86

Vorjahr in T€

 

 

15.453

72

15.525

 

15

 –   

1

16

15.541

 

 

 

404.402

2.770.535

 

379.726

 128.372   

 21.145     

3.704.180

 

 

 

8.765

233.814

242.579

 

 

120.015

 

 

319.916

164.316

484.232

769   

44.550   

649.566

5.043

4.616.909

Treuhandverbindlichkeiten 83.371.518,07 65.669
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Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., München

 

1.  Erträge aus institutioneller Förderung

1.1  Bund

1.2  Länder

 

2.  Eigene Erträge

2.1  Erlöse aus Forschung und Entwicklung

2.1.1 Bund:  Projektförderung

     Aufträge

2.1.2 Länder: Projektförderung

     Aufträge

2.1.3 Industrie, Wirtschaft und Wirtschaftsverbände

2.1.4 Einrichtungen der Forschungsförderung und  

  Sonstige

 

2.2  Sonstige Erlöse

 

Summe Umsatzerlöse

 

2.3  Erhöhung des Bestands an unfertigen  

           Leistungen (Vj.: Verminderung)

2.4  Andere aktivierte Eigenleistungen

2.5  Sonstige betriebliche Erträge

2.6  Erträge aus Beteiligungen

2.7  Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

 

Summe Zuwendungen und eigene Erträge

 

3.  Veränderung der Sonderposten

3.1  Rücklage aus Lizenzerträgen für  

  satzungsgemäße Zwecke

3.1.1 Einstellung

3.1.2 Verbrauch

3.2 Zuwendungen zum Anlagevermögen

3.2.1 Einstellung (betrifft Investitionen)

3.2.2	 Auflösung	(betrifft	Abschreibungen)

3.3   Aus der Finanzierung des Umlaufvermögens freige-

wordene Zuwendungen (Vj.: Aus der Finanzierung 

des Umlaufvermögens verwendete Zuwendungen)

3.4  Zur Finanzierung von Restrukturierungen

  Einstellung

  Verbrauch

 

4.  Für die Aufwandsdeckung zur Verfügung  

  stehende Zuwendungen und eigene Erträge

 2023 in €

 

 

 

 

 

 

906.318.110,02

23.867.480,40

240.105.627,32

4.927.691,62

821.256.260,02

 

213.288.574,07

2023 in €

 

848.171.234,03

169.047.913,62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.209.763.743,45

7.194.496,20

 

 

 

 

6.292.062,01

8.343.791,48

75.397.181,92

8.099.776,33

12.477.610,97

 

 

 

 

 

 

– 

17.638.314,28

 

– 579.967.938,87

378.835.088,44

 

 

59.297.920,23

 

– 

4.298.900,00

2023 in €

 

 

 

1.017.219.147,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.216.958.239,65

 

 

 

 

 

 

 

110.610.422,71

3.344.787.810,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–119.897.715,92

 

3.224.890.094,09

Vorjahr in T€

 

876.651

173.603

1.050.254

 

 

767.393

29.347

265.358

9.913

756.401

 

192.161

2.020.573

6.706

 

2.027.279

 

 

–3.990

6.143

38.817

12.058

2.901

55.929

3.133.462

 

 

 

 

– 23.821

34.927

 

– 482.260

345.822

 

 

–84.233

 

–46 

 3.512   

–206.099

 

2.927.363

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2023

Finanzen  I  Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023
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Finanzen  I  Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V., München

 

 

Übertrag

 

5.  Materialaufwand

5.1  Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

5.2 Aufwendungen für bezogene Forschungs-  

  und Entwicklungsleistungen

 

6.  Personalaufwand

6.1  Gehälter

6.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für  

  Altersversorgung und für Unterstützung 

  davon für Altersversorgung:  

  € 64.343.023,25  (Vj.: T€ 67.948)

 

7.  Abschreibungen auf immaterielle  

  Vermögensgegenstände des  

  Anlagevermögens und Sachanlagen

 

8.  Sonstige betriebliche Aufwendungen

 

9.  Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf  

  Wertpapiere des Umlaufvermögens

 

10.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen

 

Summe der Aufwendungen

 

11.  Jahresüberschuss 

 

12. Entnahme aus den Rücklagen

 

13.  Einstellung in die Rücklagen

 

14. Jahresergebnis

 

15.  Zuführung zum Vereinskapital

 2023 in €

 

 

 

 

256.735.492,34

 

270.404.409,89

 

 

1.565.592.599,78

 

 

 

354.021.032,34

2023 in €

 

 

 

 

 

 

 

527.139.902,23

 

 

 

 

 

 

1.919.613.632,12

 

 

378.507.219,39

 

398.741.213,04

 

 

497.041,03

 

282.128,74

2023 in €

 

3.224.890.094,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.224.781.136,55

 

108.957,54

 

5.000,00

 

– 500,00

 

113.457,54

 

–113.457,54

 

–

Vorjahr in T€

 

2.927.363

 

 

197.204

 

241.061

438.265

 

1.438.172

 

 

 

321.202

1.759.374

 

 

344.375

 

382.832

 

 

2.166

 

278

 

2.927.290

 

73

 

–    

 

–1

 

72

 

– 72

 

–
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Finanzen  I  Auszüge aus dem Anhang 2023

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten 
Forschung e. V. mit Sitz in München wird im Vereinsregister des 
Amtsgerichts München unter der Registernummer VR 4461 
geführt. 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 
2023 erfolgt freiwillig unter Beachtung der Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften. Die 
Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach 
dem Gesamtkostenverfahren. 

Kernstück der Rechnungslegung der Fraunhofer-Gesellschaft 
ist die Leistungsrechnung, aus der sich nach Überleitung der 
kaufmännische Jahresabschluss ergibt. 

Die Leistungsrechnung ist den Anforderungen der öffentlichen 
Zuwendungsgeber in Gliederung und Überleitung angepasst. 
Sie beinhaltet Betriebs- und Investitionshaushalte auf den 
Ebenen der Institute, der Zentrale und der Gesamtgesellschaft. 

Die Zahlen des Betriebshaushalts sind im kaufmännischen Sinn 
als Aufwand und Ertrag dargestellt. Die Investitionen in die 
Sach- und Finanzanlagen hingegen werden in Höhe der Aus-
gaben zum Zeitpunkt der Anschaffung dargestellt. Abschrei-
bungen sind daher im Betriebshaushalt nicht enthalten.

Für die Abrechnung gegenüber den Zuwendungsgebern wird 
die Leistungsrechnung der Gesamtgesellschaft durch Neutrali-
sierung von nicht kassenwirksamen Erträgen und Aufwendun-
gen zur kameralistischen Einnahmen- und Ausgabenrechnung 
übergeleitet. Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält diese 
erfolgswirksamen Veränderungen der Forderungen und Ver-
bindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr sowie die Abschreibun-
gen. In der Bilanz werden diese Überleitungen unter der Posi-
tion Sonderposten »Zur Finanzierung des Umlaufvermögens 
verwendete Zuwendungen« ausgewiesen bzw. im Sonderpos-
ten »Zuwendungen zum Anlagevermögen« mitberücksichtigt. 
Im Lagebericht werden die Zahlen getrennt nach den drei 
Bereichen Vertragsforschung, Zusätzliche Forschungsförderung 
und Ausbauinvestitionen erläutert.

Auszüge aus dem Anhang 2023

Jahresabschluss der Fraunhofer-Gesellschaft  
Überleitung auf kameralistische  

Einnahmen- und  
Ausgabenrechnung 

 
 
 

Bilanz 

 

Lagebericht 

 

Anhang

Gewinn- und Verlustrechnung

Leistungsrechnung

Überleitung auf kaufmännische Rechnungslegung

Betriebs- und Investitionshaushalt auf Ebene Fraunhofer-Gesellschaft »Finanzvolumen«

Einzelabschlüsse der Institute/Zentrale

Betriebshaushalt 
– Aufwand (ohne Abschreibung) 
– Ertrag

Investitionshaushalt 
– Ausgaben 
– Ertrag



77

Finanzen  I  Auszüge aus dem Anhang 2023

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind 
zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um 
planmäßige, lineare Abschreibungen bewertet.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden über eine Nut-
zungsdauer von 3 Jahren abgeschrieben.

Institutsbauten auf eigenen und fremden Grundstücken 
werden wie folgt abgeschrieben:

Zugang vor April 1985 mit 2 Prozent
Zugang zwischen 1. April 1985 und 31. Dezember 2000  
mit 4 Prozent
Zugang ab dem 1. Januar 2001 mit 3 Prozent

 
Für bewegliche Sachanlagen wird eine Nutzungsdauer von  
5 Jahren zugrunde gelegt. Abweichend davon wird für Kom-
munikations-, Video- und Audioanlagen eine Nutzungsdauer 
von 4 Jahren und bei EDV-Hardware eine Nutzungsdauer von 
3 Jahren unterstellt. Kraftfahrzeuge werden über eine Nut-
zungsdauer von 4 Jahren abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. mit dem 
niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. 

Da das Anlagevermögen der Ordentlichen Rechnung zuwen-
dungsfinanziert	ist,	erfolgt	eine	Auflösung	des	Sonderpostens	
»Zuwendungen zum Anlagevermögen« in Höhe der Abschrei-
bungen, sodass die Anpassungen erfolgsneutral sind. 

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt zu Herstel-
lungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Die 
Herstellungskosten umfassen Personal- und Sacheinzelkosten, 
Gemeinkosten sowie Abschreibungen. Die erhaltenen Anzah-
lungen (einschließlich Umsatzsteuer) sind unter den Vorräten 
offen abgesetzt.  

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonsti-
ge Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert 
angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden zum Stichtag 
wertberichtigt. Das allgemeine Forderungsrisiko wird durch 
eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 2 Prozent des 
Forderungsbestands berücksichtigt.

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind zu Anschaffungskos-
ten angesetzt.

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten angesetzt. 

Geleistete Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst nach dem 
Bilanzstichtag aufwandswirksam werden, werden als Rech-
nungsabgrenzungsposten aktiviert. 

Die Fraunhofer-Gesellschaft nutzt das im Rahmen ihrer Bewirt-
schaftungsgrundsätze verfügbare Instrument der Rücklagenbil-
dung insbesondere zur Liquiditäts- und Risikovorsorge. 

Die zur Finanzierung des Anlagevermögens verwendeten 
Zuwendungen werden dem Sonderposten »Zuwendungen 
zum Anlagevermögen« zugeführt. Die zur Finanzierung des 
Umlaufvermögens verwendeten Zuwendungen sind in einem 
eigenen Sonderposten eingestellt.

Die Bewertung der Pensionsrückstellungen bei bestehender 
Rückdeckungsversicherung erfolgt zum Bilanzstichtag mit den 
von der Versicherungsgesellschaft ermittelten Aktivierungs-
werten. Die Berechnung der Aktivierungswerte erfolgt gemäß 
Mitteilung der Versicherungsgesellschaft unter Zugrunde-
legung der »Richttafeln DAV 2004 R«. Eine Anpassung der 
laufenden Renten sowie der anrechenbaren Bezüge wird nicht 
zugrunde gelegt. Besteht keine Rückdeckungsversicherung 
bzw.	ist	der	Erfüllungsbetrag	der	Pensionsverpflichtung	höher	
als der Aktivierungswert der Rückdeckungsversicherung, 
wird eine Bewertung in Höhe des Betrags der Pensionsver-
pflichtung	laut	versicherungsmathematischem	Gutachten	
vorgenommen. Die Bestimmung des Erfüllungsbetrags der 
Pensionsverpflichtung	erfolgt	nach	dem	Barwertverfahren	
(Methode der laufenden Einmalprämien). Für die Bewertung 
wurde ein Rechnungszins aus 10-jähriger Durchschnittsbil-
dung von 1,82 Prozent gemäß § 253 Abs. 2 HGB verwendet 
sowie die »Heubeck-Richttafeln 2018 G« herangezogen. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren 
Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Die Bewertung der 
sonstigen Rückstellungen erfolgt gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit 
dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendi-
gen Erfüllungsbetrag. Sonstige Rückstellungen mit einer Lauf-
zeit von mehr als einem Jahr wurden gemäß § 253 Abs. 2 HGB 
mit den von der Deutschen Bundesbank im Dezember 2023 
ermittelten laufzeitabhängigen durchschnittlichen Marktzins-
sätzen abgezinst. Die Altersteilzeitrückstellung wurde auf Basis 
der abgeschlossenen Verträge berechnet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Nicht ertragswirksame Einnahmen vor dem Bilanzstichtag 
werden als passiver Rechnungsabgrenzungsposten 
ausgewiesen. 

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden mit den jewei-
ligen Sicherungskursen in Ansatz gebracht. Fremdwährungs-
konten werden im Jahresabschluss mit dem am Bilanzstichtag 
geltenden Devisenkassamittelkurs umgerechnet.

Durchlaufende Posten sind als Treuhandvermögen bzw. Treu-
handverbindlichkeiten unter der Bilanz der Fraunhofer-Gesell-
schaft vermerkt. 
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Grundlage für die Wiedergabe des nachfolgenden 
Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers ist neben 
der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 auch der 
vollständige Anhang 2023 sowie der Lagebericht 2023.

»An die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der  
angewandten Forschung e. V., München

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Fraunhofer-Gesellschaft 
zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München, 
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V., München, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonne nen Erkenntnisse 

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragsla-
ge für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum  
31. Dezember 2023 und 

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü-
fung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften, 
Grundsätzen und Standards ist im Abschnitt »Verantwortung 
des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts« unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Verein unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen	Berufspflichten	in	Übereinstimmung	mit	diesen	
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und 
des  Senats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
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Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen 
Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, 
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Vereinstätigkeit zu bilanzie-
ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Vereins vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um 
ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lage-
bericht erbringen zu können.

Der Senat beschließt die der Mitgliederversammlung vorzule-
gende Jahresrechnung.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
 Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht 
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei-
len, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche 

falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 
erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 
auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während	der	Prüfung	üben	wir	pflichtgemäßes	Ermessen	aus	
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

identifizieren	und	beurteilen	wir	die	Risiken	wesentlicher	
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieser Systeme des Vereins abzugeben. 

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben. 

ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Ver-
eins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche	Unsicherheit	besteht,	sind	wir	verpflichtet,	im	
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	unsere	
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Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass der Verein seine Vereinstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann. 

beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahres-
abschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Vereins vermittelt. 

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage des Vereins. 

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzli-
chen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid-
bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, 
die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
 
 

Nürnberg, den 18. April 2024 
Rödl & Partner GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Grässle      gez. Hahn 
Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüfer 
 

(An dieser Stelle endet die Wiedergabe des Bestätigungs- 
vermerks des Abschlussprüfers.)«


